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Vermeidung einer doppelten Schenkungsbesteuerung bei Einbringung von 
deutschem Vermögen in eine österreichische Privatstiftung  

Wird von einem in Deutschland ansässigen deutschen Staatsbürger in Deutschland 

gelegenes Betriebstättenvermögen oder in Deutschland gelegenes unbewegliches Vermögen 

in eine österreichische Privatstiftung eingebracht, so kann eine hierbei auftretende 

internationale Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Schenkungsbesteuerung durch eine 

auf § 48 BAO gestützte Entlastungsmaßnahme beseitigt werden. Allerdings ist darauf zu 

achten, dass Vermögenseinbringungen durch Steuerausländer nicht günstiger besteuert 

werden als durch Steuerinländer; es kann daher nicht das Steuerfreistellungs- sondern nur 

das Steueranrechnungsverfahren zur Vermeidung der Doppelbesteuerung herangezogen 

werden. 

Wird eine Beteiligung an einer betrieblich tätigen deutschen Kommanditgesellschaft mit 

deutschen Betriebstätten in die österreichische Privatstiftung eingebracht, so wird dies mit 

einer unmittelbaren Einbringung von deutschem Betriebstättenvermögen gleichbehandelt; 

desgleichen wird die Einbringung von deutschem Liegenschaftsvermögen nicht dadurch von 

der Maßnahme nach § 48 BAO ausgeschlossen, dass es mittelbar über eine Beteiligung der 

genannten betrieblich tätigen KG an einer (aus österreichischer Sicht) bloß 

vermögensverwaltenden deutschen Mitunternehmerschaft gehalten wird. 
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